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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 08.10.2025 Ö 
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard 
(Vorberatung) 14.10.2025 Ö 

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 29.10.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt:  

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren Behandlung wird 
entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage) 
beschlossen. 

 
2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der 

Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der 
Abwägung durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu informieren. 

  
Sachverhalt 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat den Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 
27 „Wohnen Lindenhof Nord“ in der Fassung vom August 2024 beschlossen und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind in 
dieser Zeit nicht eingegangen. 
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen ist in der als 
Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie 
sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle behandelt 
werden.  
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden.       
  
Rechtliche Grundlagen 
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 



 
Anlage/n 

1 Abwägung - September 2025 (öffentlich) 
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